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Königlicher Landrat, GeheimerRegierungsrat Eich Vertreter: Seine DurchlauchtPrinz Johann
in Eleve, von Arenberg, Major ä. 1a »uite

der Armee, Rittergutsbesitzer auf
Schloß Pesch bei Lank.

GutsbesitzerTheodor Melchers in Gnadenthal. „ Kommer,zienratArnold Hueck in
Neuhückeswagen.

Der Provinzialausschuß beantragt demnach:
„Der Provinziallandtag wolle die hiernach erforderlichenErsatzwahlenfür den Pro¬
vinzialausschußtätigen."

Düsseldorf, den 3. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

Anlage 4.
(Drucksachen. Nr, 4.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Rentenbankfür die Provinz
Westfalen, die Rheinprovinz und die Provinz Hesseu'Nassau in Münster berufenen

Kommissare der Provinzialvertretuug und deren Stellvertreter.

Die Mitwirkung und Kontrolle, welche nach dem § 5 des Gesetzes über die Errichtung
Von Rentenbankeuvom 2. März 1850 (G. S. S. 112 ff.) dem Provinziallanota.,e obliegt, soll
»ach dem von den Ministern der Finanzen und für die landwirtfchaftlichenAngelegenheitenzur
Ausführung des Gesetzesunter dem 8. August 1854 erlassenen Regulativ durch zwei Abgeordnete
bezw. deren Stellvertreter, die der Provinziallandtag aus seiner Mitte wählt, ausgeführt werden
uud hauptfächlichdarin bestehen, daß die Abgeordneten sich au der Auslosung und Vernichtung
der zu amortisierendenRentenbriefe (§ 47 des Gesetzes)und an der im Anfang, jeden Jahres
auf Grund des jährlichen Fümlabschlussesvorzunehmenden Revision der Rentenbanklisfebeteiligen,
auch berechtigtsind, an den ordentlichenmonatlichenRevisionen dieser Kasse teilzunehmen. Mit
der Vernichtungder eingelüsten Nentenbriefe erfolgt in gleicher Weise unter Zuziehung der Abge¬
ordneten auch die Vernichtung der unbrauchbarenFormulare zu Rentcnbricfen und Zinskonpuns
(§ 42 der Geschäftsanweisungfür die Neutenbanken vom 12, Juli 1850). Die Abgeordneten
erhalten ein Exemplar der von der Rentenbank-Direktionhalbjährlich aufzustellcudeu summarischen
Geschaftsübersichten, sowie ein Exemplar des jährlichenFinalabschlusscsder Ren« "^ankläffe mit
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der dazu gehörigen Vermögensnachweisung.Außerdem weiden den Abgeordnetenbei der halb¬
jährlichenRevision der Formularbestände und bei der halbjährlichenAuslosung der zu tilgenden
Rentenbriefe von der Nentenbank-Direktion sämtliche Bücher und Kontrollen über die in dem
betreffenden Termin erfolgte Ausfertigung und Ausgabe von Rentenbriefenund die von der Renten-
bant in diesem Termin übernommenenRenten, sowie die halbjährliche Amurtisationsberechnung
und die zum Zwecke der näheren Prüfung der einzelnenPositionen derselben erforderlichen Bücher
Kontrollen und Kassenordreszur Einsicht vorgelegt.

Die für die Rheinprovinz errichtete und mit der Rentenbankder Provinz Westfalen ver¬
einigte Rentenbank erstreckt ihre Tätigkeit nur auf die am rechten Ufer des Rheins gelegenen
Landesteile, die Wahlen werden daher auch, wie auf den früheren Provinziallandtagen, auf
den Vorschlag der der rechten Rheinseite ungehörigenMitglieder des Provinziallandtages Zu er¬
folgen haben.

Der 49. Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 11. März 1909:
») als Kommissare der Provinzialvertretung:

die Provinziallandtags-Abgeordneten: Königlicher Landrat Freiherr von Dalwigk zu
Lichtenfels zu Siegburg und Königlicher Regieruugs-Präsident Freiherr von Hövel
zu Coblenz,

d) als Stellvertreter:
die Provinziallandtllgs-Abgeordneten:GutsbesitzerHeinrich Kirchmann zu Borbeck und
KommerzienratArnold Hueck zu Aue

auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe gewählt, daß die Wahlen so lange zu gelten
haben, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl vorgenommen hat. Die Wiederwahl ist zulässig.

Der Provinzialausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle für die Mitwirkung und Kontrolle bei den Geschäften
der Direktion der Rentenbank, welche nach § 5 des Gesetzesüber die Errichtung von
Rentenbanken vom 2. März 1850 dem Provinziallandtag obliegt, zwei Abgeordnete
und zwei Stellvertreter auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe wählen,
daß die Wahlen fo lange Geltung behalten, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl
vorgenommenhat."

Düsseldorf, den 14. Dezember 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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